
    

 
 
 
 

Beratungsergebnis zu Vorlage Nr. 40/018/2015 
 
 

 Ausschuss für Schule und Sport am 21.05.2015 
 

Zu Punkt 4.3: Neue Förderschulstruktur im Kreis Mettmann 
Schulträgerschaft 

 
Herr Gutt bedauert, dass in der Vorlage lediglich von kleinen Umbaumaßnahmen die Rede ist, diese 
jedoch nicht genauer differenziert sind.  
 
Frau Mick-Teubler spricht sich für die Trägerschaft des Kreises Mettmann aus, damit einheitliche 
Standards geschaffen werden.  
 
Frau Köster-Flashar bittet die Verwaltung bis zum Kreisausschuss eine Aufstellung der benannten 
Kosten zur Verfügung zu stellen.  
 
Herr Richter erläutert kurz, wie die Kosten ermittelt wurden und sagt Frau Köster-Flashar eine 
Aufstellung der Kosten zu. Herr Richter betont jedoch an dieser Stelle, dass die Kostendarstellung 
keine Rolle für die Übernahme der Trägerschaft spielt.  
 
Frau Haase zeigt auf, wie sich der Verfahrensablauf gestalten würde, wenn der Ausschuss keinen 
Beschluss zur Schulträgerschaft fasst. 
 
Frau Gronemeyer erklärt, dass sie nicht die Trägerschaft in Frage stellt. Die Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN wünscht sich lediglich eine transparente Darstellung der Kosten.  
 
Herr Diedrich betont, dass eine Kostenaufstellung bereits durch Herrn Richter zugesagt wurde und 
lässt daraufhin über den folgenden Beschlussvorschlag abstimmen. 

  
Beschluss: 
 
Der Kreis Mettmann übernimmt die Schulträgerschaft für die drei neu zu gründenden Verbundschulen 
in den Regionen Mitte, West und Nord gemäß § 78 Absatz 4 Satz 4 des Schulgesetzes NRW.  

  
Abstimmungsergebnis: mehrheitlich angenommen 
 7 Ja-Stimmen CDU-Fraktion 

5 Ja-Stimmen SPD-Fraktion 
2 Enthaltungen Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
1 Enthaltung FDP-Fraktion 
1 Ja-Stimme UWG- Fraktion 
1 Nein-Stimme Fraktion DIE LINKE 

 
 

  
 



   

 
 Kreisausschuss am 15.06.2015 

 

Zu Punkt 17.4: Neue Förderschulstruktur im Kreis Mettmann 
Schulträgerschaft 

 
Beschluss: 
 
Der Kreis Mettmann übernimmt die Schulträgerschaft für die drei neu zu gründenden Verbundschulen 
in den Regionen Mitte, West und Nord gemäß § 78 Absatz 4 Satz 4 des Schulgesetzes NRW.  

  
Abstimmungsergebnis: mehrheitlich angenommen 
 7 Ja-Stimmen CDU-Fraktion 

4 Ja-Stimmen SPD-Fraktion 
2 Ja-Stimmen Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
1 Enthaltung FDP-Fraktion 
1 Ja-Stimme Fraktion UWG-ME 
1 Nein-Stimme Fraktion DIE LINKE. 
1 Ja-Stimme Landrat Hendele 

 
 

  
 
 

 Kreistag am 22.06.2015 
 

Zu Punkt 18.3: Neue Förderschulstruktur im Kreis Mettmann 
Schulträgerschaft 

 
KA Mick-Teubler erläutert als Berichterstatterin die Hintergründe der Vorlage sowie das Ergebnis der 
Beratungen aus der Sitzung des Ausschusses für Schule und Sport. 
 
Anschließend erfolgt die Abstimmung über folgenden 

  
Beschluss: 
 
Der Kreis Mettmann übernimmt die Schulträgerschaft für die drei neu zu gründenden Verbundschulen 
in den Regionen Mitte, West und Nord gemäß § 78 Absatz 4 Satz 4 des Schulgesetzes NRW.  

  
Abstimmungsergebnis: mehrheitlich angenommen 
 33 Ja-Stimmen CDU-Fraktion 

19 Ja-Stimmen SPD-Fraktion 
  9 Ja-Stimmen Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  4 Enthaltungen FDP-Fraktion 
  3 Ja-Stimmen Fraktion UWG-ME 
  3 Nein-Stimmen Fraktion DIE LINKE. 
  1 Ja-Stimme Gruppe PIRATEN 
  1 Enthaltung Gruppe PIRATEN 
  2 Enthaltungen Gruppe AfD 
  1 Ja-Stimme Landrat Hendele 
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